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Verordnung
Aktuell

Impfung gegen Dengue

19. Mai 2025

In der Schutzimpfungs-Richtlinie1 (SI-RL) ist entsprechend dem 

Epidemiologischen Bulletin Nummer 48 vom 30. November 2023 die 

Impfung gegen Dengue mit dem Impfstoff Qdenga® bei beruflicher 

Indikation und als berufliche Reiseimpfung geregelt. 

Der Bezug des Impfstoffs erfolgt per eRezept auf den Namen 

Ihrer Patientin bzw. Ihres Patienten.

Berufliche Indikation

Personen, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-Infektion 

durchgemacht haben und außerhalb von Endemiegebieten gezielte Tätigkeiten mit

Dengue-Viren ausüben (z. B. in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien), dürfen gemäß

SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

→ Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten

Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) 

durchgeführt.

→ Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer 

Auffrischimpfung getroffen werden, da entsprechende Studien noch nicht abgeschlossen 

sind.

→ Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben 

(„Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit 

keine allgemeine Impfempfehlung aus.

→ Der tetravalente attenuierte Dengue-Lebendimpfstoff Qdenga® ist ab dem Alter von 

4 Jahren in Deutschland zugelassen. 

→ Die Grundimmunisierung besteht aus zwei Impfstoffdosen, die im Abstand von 3 Monaten 

s. c. verabreicht werden.

1 Schutzimpfungs-Richtlinie: www.g-ba.de/richtlinien/60/

https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
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KVB Beratungscenter 

Terminwunsch für ausführliche Beratung

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Mo–Do 8:00–16:00 Uhr und Fr: 8:00–13:00 Uhr

Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen

Reiseindikation

Personen ab 4 Jahre, die anamnetisch eine labordiagnostisch gesicherte Dengue-Virus-

Infektion durchgemacht haben und in ein Dengue-Endemiegebiet reisen sowie dort einem 

erhöhten Expositionsrisiko ausgesetzt sind (z. B. längerer Aufenthalt, aktuelles 

Ausbruchsgeschehen), dürfen gemäß SI-RL gegen Dengue geimpft werden.

→ Bei Impfung aufgrund von Auslandsaufenthalten besteht ein Leistungsanspruch nur im 

Rahmen des § 11 Absatz 3 SI-RL.

→ Die Grundimmunisierung wird mit 2 Impfstoffdosen des tetravalenten attenuierten

Lebendimpfstoffs Qdenga (Mindestabstand 3 Monate zwischen den Impfstoffdosen) 

durchgeführt.

→ Die vollständige Impfserie (2 Impfstoffdosen) sollte vor Abreise in ein Dengue-Endemiegebiet 

abgeschlossen sein.

→ Informationen zu Dengue-Endemiegebieten stellt die CDC (Centers for Disease Control and 

Prevention) auf ihren Internetseiten zur Verfügung.

→ Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Aussage über die Notwendigkeit bzw. den Zeitpunkt einer 

Auffrischimpfung getroffen werden, da entsprechende Studien noch nicht abgeschlossen 

sind.

→ Für Personen, die in der Vergangenheit keine Dengue-Virus-Infektion durchgemacht haben 

(„Dengue-Naive“), spricht die STIKO aufgrund der gegenwärtig limitierten Datenlage derzeit 

keine allgemeine Impfempfehlung aus.

http://www.kvb.de/mitglieder/beratung
http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen
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